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Ihr Zeichen:

Gebündelte Gesamtstellungnahme zum Vorentwurf des
Bebauungsplanes Nr. 29 „An der I. Eberhöhe"
der Stadt DIngelstädt, Elchsfeldkreis
- Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB
und ThürStAnz Nr. 34/2005, 8.1538-1548 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung der eingereichten Unterlagen zu o. g. Vorhaben hinsichtlich
der vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
(TLUBN) zu vertretenden öffentlichen Belange

•  des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Abteilung 3),
•  , der Wasserwirtschaft (Abteilung 4),
•  ' des wasserrechtlichen Vollzuges (Abteilung 5),
•  des Immissionsschutzes und der Abfallwirtschaft (Abteilung 6),
•  der Immissionsübenvachung und der abfallrechtlichen Über

wachung (Abteilung 7),
•  des Geologischen Landesdienstes und des Bergbaus (Abteilung 8)

übergebe ich Ihnen in der Anlage die gebündelte Stellungnahme des
TLUBN.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

I

Ina Pustal

Umfangreiche Informationen zu Themen we Geologie, Bodenkunde, Setsmologle, Naturschutz, Hydrologie,
Hochwassermanagement, Gewässerschutz, Luft, Lärm und unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen finden Sie im
Kartehdienst des TLUBN (www.tlubn.thueringen.de/kartendienst). Für eine schnellere und effizientere Bearbeitung Ihrer
Anträge wird um die Bereitstellung von GIS-Daten Im Shape-Format gebeten.

Bei Zugänglichmachung der gebündelten Stellungnahme durch Dritte - Insbesondere In elektronischer Form - wird um
Anonymisierung der personent>ezogenen Kontaktdaten in geeigneter Form gebeten. Allgemeine Informationen zum
Datenschutz Im TLUBN finden Sie im Internet auf der Seite www.tiubn.thueringen.de/datenschutz.

Ihre Nachricht vom:

-14.. April 2022 -

Unser Zeichen:

(bitte bei Antwort angeben)
5070-82-3447/1475-1-

48039/2022

Weimar

Mai 2022
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Abteilung 3: Naturschutz und Landschaftspfleqe

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Ansprechpartner: Maximilian Gumpel

Tel.:+49 361 57 3941 315

E-Mail: maximlllan.guempei@tlubn.thueringen.de
Geschäftszeichen: 5070-32-3447/1475-1

^  keine Betroffenheit

□  keine Bedenken

□  Bedenken/Einwendungen
^  Hinweis, Informationen

Die Zuständigkeit für die Wahrnehmung der Belange des Naturschutzes und der Landschafts
pflege in. diesem Verfahren liegt vollständig bei der unteren Naturschutzbehörde im örtlich
zuständigen Landratsamt.
Ob Geschützte Landschaftsbestandteile/Flächennaturdenkmale, Naturdenkmale, gesetzlich ge
schützte Biotope oder artenschutzrechtiiche Belange betroffen sind und die Eingriffsregelung
gemäß § 13 ff. Bundesnaturschutzgesetz i. V. m. § 5 ff. Thüringer Naturschutzgesetz korrekt ab
gearbeitet wurde, wurde nicht geprüft.
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Abteilung 4: Wasserwirtschaft

Belange der Wasserwirtschaft

Ansprechpartnerin: Kerstin Pfrenger
Tel.:+49 361 57 3926 216

E-Mail: kerstin.pfrenger@tlubn.thueringen.de
Geschäftszeichen: 5070-44-3447/1475-1

H  keine Betroffenheit

□  keine Bedenken

□  Bedenken/Einwendungen
^  Stellungnahme, Hinwelse, Informationen

informationen

Die Abteilung 4 nimmt nicht als verwaltende Stelle des wasserwirtschaftlichen Grundbesitzes der
öffentlichen Hand Stellung. Die fachlichen Anforderungen, die sich aus der Gewässerunterhaltung
des Referates 44, Gewässerunterhaltung, bzw. aus den eigenen Planungen der Referate 43,
Flussgebietsmanagement, und 45, Wasserbau, ergeben, sind im Fall, dass wassenwirtschaftlicher
Grundbesitz des Freistaates Thüringen betroffen ist, auch als Stellungnahme des Grundstücks
eigentümers zu werten. Die weiteren privatrechtlichen Belange (Kauf, Verkauf, Dienstbarkeiten,
Auflösung von Pachtverträgen etc.), die bei einer Projektumsetzung erforderlich werden, hat der
Projektträger im Zuge der (Teil-)Projektumsetzung mit den Betroffenen gesondert abzustimmen
und zu vereinbaren.
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Abteilung 5: Wasserrechtlicher VoMzuq

Belange Abwasser. Zuiassungsverfahren an Gewässern I. Ordnung. Grundwasser

Stauanlagenaufsicht. Durchgängigkeit. Wasserbuch. Wasserschutzgebiete. Überschwem

mungsgebiete. Wismut- und Kalibergbau

Ansprechpartnerin: Uta Bräutigam
Tel.: +49 361 57 3943 897

E'Mail: Uta.Braeutigam@tiubn.thuerin9en.de

Geschäftszeichen: 5070-52-3447/1475-1

IS keine Betroffenheit

□  keine Bedenken

□  Bedenken/Einwendungen
IS Steliungnahme, Hinweise, Informationen

Hinweis

Diese Stellungnahme berücksichtigt nur die Belange der Wasserwirtschaft, für die die obere
Wasserbehörde gemäß § 61 Abs. 2 ThürWG zuständig ist. Die von der unteren Wasserbehörde
(§ 61 Abs. 1 ThürWG) zu vertretenden Belange sind nicht berücksichtigt und gesondert ab
zufragen.
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Abteilung 6: Immissionsschutz und Abfallwirtschaft

Belange des Immissionsschutzes

Ansprechpartnen Ju^en Jacobi
Tel.: +49 361 57 3943 847

E-Mail: juergen.jacobi@tlubn.thuerlngen.de
Geschäftszeichen: 5070-61-3447/1475-1

IS keine Betroffenheit

□  keine Bedenken

□  Bedenken/Einwendungen
□  Stellungnahme, Hinwelse, Informationen

Belange Abfallrechtliche Zulassungen

Ansprechpartnerin: Anja Funke
Tel.: +49 361 57 3943 857
E-Mail; anja.funke@tiubn.thuerlngen.de
Geschäftszeichen: 5070-64-3447/1475-1

(S keine Betroffenheit

□  keine Bedenken

□  Bedenken/Einwendungen
□  Stellungnahme, Hinweise, Informationen
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Abteilung 7: Immisslonsüberwachunq. Bodenschutz und Altlasten

Belange der Immlssionsüberwachunq

Ansprechpartnerin: Maria Hahn

Tel.:+49 361 57 3943 669

E-Mail: maria.hahn@tlubn.thuerlngen.de
Geschäftszeichen: 5070-71-3447/1475-1

□  keine Betroffenheit

□  keine Bedenken

□  Bedenken/Einwendungen
la Stellungnahme, Hinwelse, Informationen

Planungsgrundsatz
Bei dem Vorhaben wird der Planungsgrundsatz des § 50 BImSchG eingehalten.

Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1
Ob die Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 im Plangebiet überschritten werden, bedarf einer
entsprechenden Untersuchung. Die Erstellung einer Schallimmissionsprognose wird hier drin
gend angeraten. Werden die v. g. Orientierungswerte in einem oder mehreren Bereichen des
Plangebietes überschritten, sind zielführende aktive oder passive Schallschutzmaßnahmen in der
Planung aufzuführen.

Einhaltung der Werte der DIN 4109
Die bauliche Ausführung von Gebäuden hat so zu erfolgen, dass die in der DIN 4109 aufgeführten
Werte nicht überschritten werden.

Hinweise

AW Baulärm: Während der Bauphase ist sicherzustellen, dass die in der Allgemeinen Ver
waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - (AW Baulärm vom
19.08.1970) festgesetzten Immissionsrichtwerte für die betroffenen Gebiete während der Tag
zeit und vor allem während der Nachtzeit eingehalten werden. Dabei gilt als Nachtzeit die Zeit
von 20:00 bis 7:00 Uhr.

12. BlmSchV-Störfailverordnuna: Im Umfeld des Vorhabens befindet sich in einem Umkreis von
3 km keine der Störfallverordnung unterliegende Anlage.

Belange Abfallrechtliche Überwachung

Ansprechpartnerin: Anja Funke
Tel.: +49 361 57 3943 857
E-Mail: anja.funke@tlubn.Uiueringen.de
Geschäftszeichen: 5070-74-3447/1475-1

^  keine Betroffenheit

□  keine Bedenken

□  Bedenken/Einwendungen
□  Stellungnahme, Hinweise, Informationen
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Abteilung 8: Geologischer Landesdienst und Bergbau

Hinweise zum Geologiedatengesetz (GeolDG)

Geologische Untersuchungen - Erdaufschlüsse (Bohrungen, größere Baugruben, Messstellen)
sowie geophysikalische oder geochemische Messungen - sind gemäß § 8 Geologiedatengesetz

(GeolDG) spätestens zwei Wochen vor Baubeginn unaufgefordert beim Thüringer Landesamt für

Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) anzuzeigen. Weiterhin sind die Ergebnisse
(Bohrdokumentation, Messdaten, Test- und Laboranalysen, Pumpversuchsergebnisse, Lage

pläne u. ä.) gemäß § 9 GeolDG spätestens drei Monate nach Abschluss der Untersuchungen

unaufgefordert durch die Auftraggeber oder die beauftragten Firmen vorzugsweise elektronisch

zu übergeben. Bitte weisen Sie in Ausschreibungs- und Planungsunterlagen auf diese Pflicht hin.
Für die Übermittlung steht Ihnen die E-Mail-Adresse poststellefajtlubn.thuerinqen.de zur
Verfügung. Die entsprechenden Formulare und Merkblätter finden Sie unter
www.tlübn.thuerlnqen.de/geoloaie-berqbau/landesaeoloqie/qeoloaiedatenaesetz.

Rechtsgrundlagen sind das „Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur
Übermittlung, Sicherung uhB öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten urid zur Zurverfü
gungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz-

GeolDG)" in Verbindung mit der „Thüringer Bergrecht- und Geologiedaten-Zuständigkeitsverord-

nung (ThürBGZustVO)".
Eventuell im Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten können unter www.lnfoqeo.de online

recherchiert werden.

Belange Geoloqie/Rohstoffqeoloqie

Ansprechpartner Michael Klose
Tel.: +49 361 57 3941 622

I

E-Mail: michael.klose@tlubn.thueringen.de
Geschäftszeichen: 5070-82-3447/1475-1

□  keine Betroffenheit

El keine Bedenken
□  Bedenken/Einwendungen
□  Stellungnahme, Hinweise, Informationen
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Belange Inqenieurqeoloqie/Bauqrundbewertunq

Ansprechpartner Markus Meißner

Tel.: +49 361 57 3941 624

E-Mail: markus.melssner@tlubn.thueringen.de

Geschäftszeichen: 5070-82-3447/1475-1

□  keine Betroffenheit

la keine Bedenken

□  Bedenken/Einwendungen
a  Stellungnahme, Hinweise, informationen

Das Plangebiet nordwestlich der Stadt Dingelstädt ist bereits weitgehend mit landwirtschaftlichen
Anlagen überbaut (ehemalige „Hühnerfarm") und soll einer neuen gewerblichen Nachnutzung zu
geführt werden.
Regionalgeologisch am Nordwestrand des Thüringer Beckens gelegen, befindet sich die Gewer
befläche im Ausstrichbereich der Ceratitenschichten des Oberen Muschelkalkes. Der unmittelba
re Baugrund wird durch Wechsellagerungen aus piattigen bis bankigen Kalksteinen mit mürben,
teilwiese replastifizierten Mergelsteinen aufgebaut. Darunter folgt in größerer Tiefe der Mittlere
Muschelkalk mit Dolomiten sowie sulfatischen Einlagerungen. Besonders letztere unterliegen in
weiten Bereichen einer unterirdischen Ablaügung (Subrosion).
Die Festgesteinsschichten werden durch hochplastische, wechselnd steinige Venwitterungslehme
sowie durch weichselkaltzeitliche Lössiehme engräumig wechselnder Mächtigkeiten überlagert.
Derzeit sind dem TLUBN im unmittelbaren Plangebiet keinerlei Subrosionsstrukturen (Erdfälle,
Senken) bekannt. Auslaugungserscheinungen sind für diesen Bereich aber nicht auszuschließen.
Aufgrund der geologischen Situation wird das Plangebiet nach dem Subrosionskataster des
TLUBN als potentielles Subrosionsgebiet mit weitgehend intaktem Sulfat im Mittleren Muschelkalk
eingestuft: in dem vor allem eine an Störungen und Großkluftzonen gebundene vorauseilende
Subrosion möglich ist. Subrosionsauswirkungen (Erdfälle, Senkungen) sind aufgrund der geolo
gischen Situation also möglich, treten aber vergleichsweise selten auf. Südlich des Plangebiets
sind mehrere Erdfäile und Subrosionssenken bekannt, die offensichtlich an NNW-SSE und SW-
NE streichende tektonische Störungselemente gebunden sind. Aus der ingenieurgeologischen
Situation ergibt sich hinsichtlich Subrosion ein geringes verbleibendes Gefährdungspotential
(Restrisiko) für den Standort.
Eine konzentrierte Versickerung von Oberflächen- und Dachwässern ist unter Berücksichtigung
der potentiellen Subrosionsgefährdung bzw. einer möglichen anthropogenen Induzierung von
Subrosionsprozessen nicht zu empfehlen.
Deren Auftreten sowie das Vorhandensein fossiler, zwischenzeitlich natürlich oder anthropogen
wieder verfüliter und somit nicht mehr sichtbarer Erdfäile kann nicht ausgeschlossen werden. Dies
ist bei Baugrunderkundung und Bauausführung zu berücksichtigen. Weiterhin ist davon auszu
gehen, dass die natürlichen Lagerungsverhältnisse in Oberflächennähe durch die vorangegan
gene Bebauung und Nutzung vielfach gestört sind, Erdstoffe ausgetauscht, aufgeschüttet oder
abgetragen wurden.
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Belange Hvdroaeoloaie/Grundwasserschutz
f

Ansprechpärtnen Matthias Strobel
Tel.: +49 361 57 3941 630

E-Mail: matttilas.strobel@tlubn.thueringen.de

Geschäftszeichen: 5070-82-3447/1475-1

□  keine Betroffenheit

IS keine Bedenken

□  Bedenken/Einwendungen
□  Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Belange Geotopschutz

Ansprechpartner Matthias Strobel
Tel.: +49 361 57 3941 630

-E-Mal{:;,matthias.strobeI@tlubn.thueringen.de
Geschä'ftszeichen; 5070-82-3447/1475-1

□  keine Betroffenheit

^  keine Bedenken

□  Bedenken/Einwendungen
□  Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Belange des Bergbaus/Altbergbaus

Ansprechpartnerin: Christina Seidel
Tel.:+49 361 57 3927445

E-Mail: christlna.seidel@tlubn.thueringen.de
Geschäftszeichen: 5070-86-3447/1475-1

□  keine Betroffenheit

□  keine Bedenken

□  Bedenken/Einwendungen
S1 Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Der Bebauungsplanbereich liegt innerhalb der großräumigen Erlaubnis „Küllstedt" (Erlaubnis
gültig bis 12.01.2023) der Südharz Kali GmbH, Katharinenstraße 9 in 10711 Berlin. Das Auf
suchungsrecht gemäß Bundesberggesetz (BBergG) ist als Hinweis zu betrachten und hat zurzeit
keine Auswirkungen auf die Planung. Weitere Gewinnungs- und Aufsuchungsberechtigungen
gemäß Bundesberggesetz (BBergG) sind dort weder beantragt noch erteilt worden. Für den Plan
bereich liegen keine Hinweise auf Gefährdungen durch Altbergbau, Halden, Restlöcher und
unterirdische Hohlräume i. S. des Thüringer Altbergbau- und Unterirdische Hohlräume-Gesetzes
(ThürABbUHG vom 23.05.2001) vor.
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